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Nutzungsplanung Grosskreisel Siebnen , Bestimmungen 

Das Baudepartement des Kantons Schwyz, 

gestützt auf § 13 der Strassenverordnung vom 15. September 19991, § 10 des 
Planungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 19872 sowie § 6 der Vollzugsver­
ordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 19973 , 

verordnet: 

§ l Zweck 

2 

Der kantonale Nutzungsplan Grosskreisel Siebnen bezweckt die Festsetzung der 
Nutzungszonen und Nutzungsvorschriften , welche für die Erstellung und den 
Betrieb des Grosskreisels einschliesslich der zugehõrigen Nebenanlagen er­
forderlich sind . 

§2 Zoneneinteilung und Geltungsbereich 

1 lm Nutzungsplan Grosskreisel Siebnen werden folgende Zonen und Baulinien 
festgelegt : 

a) Verkehrszone A 
b) Zone für Hochbauten 
e) Baulinien für Bauten und Anlagen 

Empfi n di i eh keitsstufe4 

111 

111 

2 Der Nutzungsplan Massstab 1:500 vom 26 .10.2007 ist Bestandteil dieser 
Verordnung. 

§3 Verkehrszone A 

In der Verkehrszone A sind die Erstellung und der Betrieb einer Strasse im Sinne 
von § 3 der Strassenverordnung sowie projektbedingte Anpassungen der An­
schlüsse zulassig. 

§4 Zone für Hochbauten 

1 l n der Zone für Hochbauten sin d Hochbauten unter Einhaltung de r 
kommunalen Vorschriften zur Kernzone der Gemeinde Galgenen zulassig, sofern 
weder die Verkehrssicherheit noch andere überwiegende õffentliche lnteressen 
beeintrachtigt werden . 
2 Bei einem Überbau der Verkehrszone A wird von der Einhaltung des Strassen­
abstandes im Sinne von § 41 der Strassenverordnung dispensiert. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen gemass § 43 Strassenverordnung. 
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Nutzungsplanung Grosskreisel Siebnen, Bestimmungen 

§ 5 Baulinien für Bauten und Anlagen 

1 Zur Sicherung des Strassenraums sowie seiner Anschlüsse werden Baulinien 
festgelegt. lnnerhalb der Baulinien dürfen nur Bauten und Anlagen erstellt 
werden, die dem Zweck der Baulinie nicht widersprechen. Dazu zahlen ins­
besondere zweckmassige Larmschutzmassnahmen. 

3 

2 Bestehende Bauten und Anlagen innerhalb der Baulinien dürfen entsprechend 
dem bisherigen Verwendungszweck unterhalten und erneuert werden. 
3 Die Arkadenbaulinie bestimmt die maximal zulassige Ausdehnung des Bau­
kõrpers im Erdgeschoss. Zwischen Arkadenbaulinie und der nordwestlich daran 
anschliessenden Baulinie ist ein õffentlicher Durchgangsbereich mit einem 
Luftraum von min. 3m Hõhe offen zulassen. 

§6 l n krafttrete n 

1 Diese Verordnung tritt mit der Verõffentlichung in Kraft. 
2 Sie wird im Amtsblatt verõffentlicht und in die Gesetzsammlung auf­
genommen. 

1 SRSZ 442.110. 
2 SRSZ 400.100. 
3 SRSZ 400.111. 
4 Empfindlichkeitsstufen gemass der eidgenõssischen Larmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 

1986, SR 814.41. 
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